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werden damit erhöhte Verwaltungskosten ersetzt, die den 
Gebäudewirtschaftsbetrieben bei verspäteten Mietzahlun
gen durch gesonderte Buchungen, Mahnungen und ähn
lichen Aufwand entstehen (vgl. hierzu W. S t r a s b e r g ,  
„Die Anwendung des Zivilgesetzbuchs in der Rechtspre
chung — ein Beitrag zur Verwirklichung der Hauptauf
gabe", NJ 1977, Heft 2, S. 65). Ganz abgesehen davon, daß 
derartige Aufwendungen bei einer nichtgenehmigten Ver
breitung urheberrechtlich geschützter Werke und der 
Nichtzahlung der dafür fälligen Gebühren kaum entstehen 
können, läßt sich folglich mit dem Hinweis auf die Rege
lung des § 102 Abs. 2 ZGB nichts für die Berechtigung einer 
Sanktionsgebühr für Fälle der vorliegenden Art ableiten.

Zusammengefaßt ergibt sich, daß der in diesem Verfah
ren geltend gemachte Zahlungsanspruch in vollem Umfang 
als einheitlicher Schadenersatz gerechtfertigt war. Auch 
der Zinsanspruch wäre für den vollen Betrag berechtigt 
gewesen und nicht nur für den Teil der Forderung, die das 
Bezirksgericht als Schadenersatz angesehen hat.
Dr. HERBERT MOCHOW,
Richter am Obersten Gericht
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§§ 1,13, 21 StVO; § 196 StGB; § 222 StPO.
1. Der Vertrauensgrundsatz (hier: beim Auffahren auf 
eine vorfahrtsberechtigte Hauptstraße) trägt zur Realisie
rung der im Verkehrssicherheitsprogramm des Minister
rates der DDR enthaltenen Forderung nach flüssiger Ge
staltung des Straßenverkehrs bei.
2. Ein unfallbeteiligter Verkehrsteilnehmer kann sich nicht 
auf den Vertrauensgrundsatz berufen, wenn neben dem 
pflichtwidrigen und unfallursächlichen Verhalten eines an
deren sein eigenes Verhalten ebenfalls pflichtwidrig und 
unfallursächlich war.
3. Verkehrsteilnehmer dürfen bei Dunkelheit auf die Be
achtung der Beleuchtungspflicht durch Kraftfahrer ver
trauen.
OG, Urteil vom 28. Oktober 1980 - 3 OSK 24/80.

Der Angeklagte, der seit 1971 Berufskraftfahrer ist, hat 
sich als Leiter des betrieblichen Verkehrssicherheitsaktivs 
und als freiwilliger Helfer der Verkehrspolizei aktiv für 
die weitere Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr 
eingesetzt und wurde dafür mehrmals ausgezeichnet Am
11. Dezember 1979 gegen 7 Uhr beabsichtigte der Ange
klagte, in E. mit dem - Kleinbus В 1000 von der Ausfahrt 
eines Parkplatzes in die B.-Straße nach links einzubiegen. 
Es herrschte Dunkelheit, und die Straßenbeleuchtung war 
eingeschaltet Der Angeklagte fuhr unter Beachtung des 
Vorschriftszeichens „Halt — Vorfahrt gewähren“ (Bild 226 
Anlage 2 zur StVO) langsam bis an die Fahrbahn der 
B.-Straße vor. Nachdem er geraume Zeit gewartet hatte, 
ermöglichte eine Lücke in dem von rechts fließenden Ver
kehr das beabsichtigte Linkseinbiegen. Von links näherte 
sich noch ein В 1000, dessen Fahrer durch Blinkzeichen und 
Geschwindigkeitsherabsetzung zu erkennen gab, daß er 
nach rechts in die Ausfahrt des Parkplatzes einbiegen 
wollte. Als er einbog und mit den Vorderrädern den Geh
weg erreicht hatte, fuhr der Angeklagte an. Nachdem beide 
Fahrzeuge aneinander vorbeigefahren waren, sah der An
geklagte einen bis dahin von ihm nicht wahrgenommenen 
Mopedfahrer, der — in der Mitte der Fahrbahnhälfte fah
rend — dem Kleinbus dichtauf gefolgt war, die Fahrt aber 
geradeaus fortsetzen wollte. Der Angeklagte brachte sein 
Fahrzeug sofort zum Stehen, konnte aber nicht vermeiden, 
daß der Mopedfahrer gegen die vordere linke Fahrzeug
seite stieß. Die Beleuchtung des Mopeds war entgegen der 
Vorschrift des § 21 Abs. 1 und 2 StVO nicht eingeschaltet.

Der Fahrer des Mopeds zog sich bei dem Anprall und 
dem nachfolgenden Sturz eine proximale Unterschenkel
trümmerfraktur rechts zu, mit der eine starke Weichteil
quetschung unter Beteiligung des Kniegelenkes einher
ging.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreis
gericht den Angeklagten wegen Herbeiführung eines

schweren Verkehrsunfalls (Vergehen gemäß § 196 Abs. 1 
und 2 StGB) auf Bewährung mit einer einjährigen Bewäh
rungszeit.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts, der eine unzu
reichende Aufklärung des Sachverhalts rügt.

Der Antrag hatte Erfolg.
Aus der Begründung:
Die vom Kreisgericht vorgenommene Sachaufklärung 
reicht nicht aus, um ein strafbares Verhalten des Ange
klagten unter Beweis zu stellen. Das Kreisgericht hat aber 
auch nicht alle Beweismöglichkeiten ausgeschöpft. Das 
Urteil beruht deshalb auf einer Verletzung des Gesetzes 
(§ 222 StPO).

Inhalt und Umfang der Beweiserhebung werden in 
vorliegender Sache maßgeblich durch eine richtige Anwen
dung des in der Rechtsprechung in Verkehrsstrafsachen 
entwickelten Vertrauensgrundsatzes bestimmt. Die in § 1 

StVO festgelegten Grundforderungen an das Verhalten 
im Straßenverkehr verpflichten jeden Verkehrsteilnehmer 
zu einem Höchstmaß an Verantwortungsbewußtsein, Diszi
plin und Aufmerksamkeit sowie an Vorsicht und gegen
seitiger Rücksichtnahme. Im Zusammenhang mit der Rege
lung der Vorfahrt werden sie dahingehend ergänzt, daß 
derjenige, der die Vorfahrt zu gewähren hat, die Kreuzung 
oder Einmündung erst befahren darf, wenn er ausreichende 
Sicht hat und jede Gefährdung anderer Fahrzeugführer 
ausgeschlossen ist.

Damit wird jedoch nicht verlangt, daß er sich auf alle 
möglichen, mit der Vorfahrtsregelung im Zusammenhang 
stehenden Situationen einstellen muß, insbesondere nicht 
auf jede nur entfernt denkbare und allen allgemeinen Er
fahrungen entgegenstehende Art von Pflichtverletzungen 
durch Fahrzeugführer, die sich auf vorfahrtsberechtigten 
Straßen befinden. In diesem Rahmen darf er vielmehr 
darauf vertrauen, daß sich dieser entsprechend den von ihm 
im Straßenverkehr zu erfüllenden Rechtspflichten situa
tionsgerecht und erwartungsgemäß verhält.

Mit diesem Grundsatz wird einer überspitzten und for
malen Anwendung von im Straßenverkehr gültigen Schutz
bestimmungen entgegengetreten. In verkehrspolitischer 
Hinsicht ermöglicht der Vertrauensgrundsatz auch die 
Realisierung der im Verkehrssicherheitsprogramm des Mi
nisterrates der DDR enthaltenen Forderung nach Flüssig
keit im Straßenverkehr. Seine Anwendung darf jedoch zu 
keinen Abstrichen an dem Zweck und den Zielen von 
Schutzbestimmungen führen. Deshalb ist der Vertrauens
grundsatz sinnvoll zu begrenzen.

So kann sich ein unfallbeteiligter Verkehrsteilnehmer 
nicht auf den Vertrauensgrundsatz berufen, wenn das Ver
halten des anderen Unfallbeteiligten zwar pflichtwidrig 
und unfallursächlich war, sein eigenes Verhalten aber 
ebenfalls als pflichtwidrig und unfallursächlich beurteilt 
werden muß. Letzteres trifft im vorliegenden Fall auf den 
Geschädigten zu, weil er seiner Beleuchtungspflicht (§ 21 
StVO) nicht nachgekommen war.

In bezug auf den Angeklagten geht das Kreisgericht 
von einer Pflichtverletzung aus, die seiner Auffassung 
nach darin bestehen soll, daß er die Einmündung befahren 
habe, obwohl seine Sicht auf den Verkehr in der B.-Straße 
durch den В 1000 behindert war. Wäre die Sichtbehinde
rung nicht vorhanden gewesen, hätte er bei der künst
lichen Beleuchtung der Straße auch ein sich unbeleuchtet 
näherndes Moped wahrnehmen können (§ 13 Abs. 1 StVO). 
Eine Beweiserhebung, ob und in welchem Ausmaß eine 
Sichtbehinderung tatsächlich Vorgelegen hat, fand nicht 
statt. Auch erfolgten dazu keine Ermittlungen. Für die Ent
scheidung, ob der Angeklagte den Unfall schuldhaft herbei
geführt hat, ist diese Beweiserhebung aber unumgänglich. 
Hinsichtlich ihrer Gestaltung hätte das Kreisgericht fol
gende Gesichtspunkte in seine Überlegungen einbeziehen 
müssen:

In der Rechtsprechung findet der Vertrauensgrundsatz 
bezüglich der Beleuchtungspflicht dahingehend Anwen-


